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Betreff: Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung (VO (EU) 2025/40 – PPWR) und verpackungsbezogene 
Konformitätsunterlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben bezüglich der Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) und 
der entsprechenden Konformitätsunterlagen. 

Wir bestätigen Ihnen, dass wir die Vorgaben der PPWR, welche ab dem 12. August 2026 einzuhalten sind, 
vollumfänglich berücksichtigen. Die Verordnung sieht weitreichende Pflichten wie 
Konformitätsbewertungsverfahren, technische Dokumentationen und EU-Konformitätserklärungen vor. 

In diesem Zusammenhang dürfen wir Ihnen versichern, dass die von uns eingesetzten Verpackungsmaterialien 
bereits heute alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Dies gilt ausdrücklich auch für die strengeren Vorgaben 
der PPWR, die erst ab dem Jahr 2030 verbindlich werden. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass sich die für den formalen Nachweis notwendigen harmonisierten Normen und 
Durchführungsrechtsakte auf EU-Ebene derzeit noch in der finalen Ausarbeitung befinden. Aus diesem Grund 
stehen die spezifischen, rein PPWR-formatierten Unterlagen aktuell noch nicht für alle Verpackungen zur 
Verfügung. Gemeinsam mit unseren Partnern und Verpackungslieferanten befinden wir uns hierzu in einem 
kontinuierlichen Umsetzungsprozess. 

Sobald die PPWR-konformen Dokumente verbindlich vorliegen, werden wir Ihnen diese im Rahmen unserer 
Möglichkeiten umgehend nachreichen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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